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Unterrichtung
durch die Bundesregierung 

Bericht über das Ergebnis der Vorplanung und der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung zum Projekt Wallauer Spange

Teilmaßnahme des Korridor Mittelrhein: Zielnetz I 
(umfasst unter anderem NBS/ABS Mannheim – Karlsruhe, NBS Frankfurt – 
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1. Einleitung
Mit Blick auf den Beschluss des Deutschen Bundestages auf Bundestagdrucksache 18/7365 vom 28. Februar
2016 zur Menschen- und umweltgerechten Realisierung europäischer Schienennetze legt das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit dem vorliegenden Bericht eine transparente Information
über die Ausgestaltung des zur Realisierung anstehenden Bedarfsplanvorhabens nach Abschluss der Vorpla-
nung (Leistungsphase 2 HOAI) vor. Mit Abschluss dieser Planungsphase liegt eine Vorzugsvariante inklusive
erster belastbarer Kostenschätzung vor. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Absatz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) ist erfolgt. 
Die Wallauer Spange ist ein Teil des zum Vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege
zählenden Projekts Korridor Mittelrhein: Zielnetz I. Der Korridor Mittelrhein, der sich von Köln nach Frank-
furt/Main und weiter über Mannheim bis nach Karlsruhe erstreckt, weist mit die höchsten Zugbelastungen und 
gleichzeitig auch die größten Engpässe im deutschen Eisenbahnnetz auf. Zentrales Element des Korridors Mit-
telrhein: Zielnetz 1 ist der Neubau der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Frankfurt a. M und Mannheim. 
Das Bedarfsplanvorhaben beinhaltet zudem mehrere Neu- und Ausbaumaßnahmen im Korridor Köln – Frank-
furt/Mainz – Mannheim – Karlsruhe. Hierzu gehört auch die ABS Köln/Hagen – Siegen – Hanau und die Wal-
lauer Spange. Die Bedarfsplanmaßnahme Korridor Mittelrhein Zielnetz I ist einschließlich der einzelnen Teil-
maßnahmen Bestandteil des TEN-T-Kernnetzes.
Die Wallauer Spange besteht aus einer ca. vier Kilometer langen elektrifizierten Verbindungsspange zwischen
dem Wiesbadener und dem Frankfurter Ast der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main (SFS KRM). Sie ermög-
licht eine deutlich schnellere Verbindung zwischen Wiesbaden Hbf und dem Frankfurter Flughafen Regional-
bahnhof. Ergänzend zur Wallauer Spange wird die im Zuge der genannten Neubaustrecke geplante Nordanbin-
dung Darmstadt eine Durchbindung der neuen Verbindung zwischen Wiesbaden Hbf und Frankfurt Flughafen 
Regionalbahnhof bis Darmstadt als sogenannter Hessen-Express ermöglichen.
Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist die Unterrichtung des Deutschen Bundestags über den Abschluss
der Vorplanung und die Ergebnisse der frühen Bürgerbeteiligung zum Projekt Wallauer Spange. Zu den weite-
ren in der Planung befindlichen Abschnitten des Korridors Mittelrhein, Zielnetz I, wird das BMVI berichten,
sobald die Vorplanung abgeschlossen ist.
Die Berichterstattung beruht auf Informationen der DB Netz AG und einer zuwendungsrechtlichen Einschät-
zung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA). Die umfassende Abwägung zwischen allen berührten öffentlichen
und privaten Belangen erfolgt durch die unabhängige Planfeststellungsbehörde im planrechtlichen Verfahren
nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Eine Bewertung und Festlegung zu konkreten, entscheidungs-
erheblichen rechtlichen Fragestellungen erfolgt mit dem Planfeststellungsbeschluss. 
Die Vorhabenträgerin erstellt derzeit die Ausschreibungsunterlagen für die Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung. Um den Gesamtprozess zur Inbetriebnahme der Wallauer Spange nicht zu verzögern, sollte die Parla-
mentarische Befassung des Deutschen Bundestages zur Wallauer Spange im ersten Halbjahr 2020 abgeschlos-
sen sein. 

2. Vorzugsvariante
2.1 Verkehrliche und Betriebliche Aufgabenstellung (VAst und BAst)
Die ca. vier Kilometer lange Wallauer Spange ist eine elektrifizierte Verbindungsspange zwischen dem Wies-
badener und dem Frankfurter Ast der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main (SFS KRM) mit einer niveaufreien
Einfädelung in den Frankfurter und einer niveaugleichen Einfädelung in den Wiesbadener Ast. 
Derzeit existiert ein Anschluss der Strecke 3509 von Richtung Wiesbaden Hbf an die Strecke 2690 nur in Rich-
tung Köln. Damit ist es derzeit nicht möglich von Wiesbaden Hbf direkt nach Frankfurt Flughafen Fernbahnhof 
zu fahren. Züge von Wiesbaden Hbf, die in Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof halten, nutzen die Bahn-
strecke 3603. Mit der Wallauer Spange wird Wiesbaden Hbf mit dem Frankfurter Flughafen direkt verbunden.
Die Wallauer Spange ist die erste der drei Baustufen der Neubaustrecke Rhein/Main–Rhein/Neckar (auch als 
NBS Frankfurt – Mannheim bezeichnet). Gemeinsam mit dem Bau der NBS Rhein-Main/ Rhein-Neckar werden
die baulichen Voraussetzungen für die neuen Regionalexpresslinien (Hessenexpress) von Wiesbaden nach
Darmstadt und Frankfurt Hbf / Hanau – Kinzigtal geschaffen. Unter dem Namen „Hessen-Express“ können
zukünftig zwei neue Linien im Halbstundentakt von Wiesbaden zum Frankfurter Flughafen geführt werden. In 
einer weiteren Ausbaustufe wird eine der beiden Linien im Stundentakt nach Darmstadt weitergeführt. Dadurch 
wird die Fahrzeit von Wiesbaden nach Darmstadt zukünftig auf etwa eine halbe Stunde verringert. Die zweite 
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Linie wird im Stundentakt zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren. In der dritten Baustufe erfolgt der Gesamt-
ausbau von Darmstadt bis Mannheim.
Die Wallauer Spange ermöglicht zusätzlich Mehrverkehre beim Schienenpersonenfernverkehr. Im Ergebnis der 
eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung stellte die DB Netz AG fest, dass sich lediglich mit einer 
2-gleisigen Wallauer Spange eine konfliktfreie Trasse für die Züge des Hessenexpresses von Darmstadt über 
Frankfurt Flughafen nach Wiesbaden im Halbstundentakt konstruieren lässt. Die Strecke wird ausschließlich 
für den Personenverkehr errichtet. Mit Bundesmitteln des Bedarfsplans wird die eingleisige Variante finanziert. 
Das Land Hessen hat eine durchgängige Zweigleisigkeit gefordert und die Finanzierung des Differenzbetrages
zugesagt. Zwischen den Eisenbahninfrastrukturunternehmen und dem Land Hessen wurde vereinbart, dass das 
zweite Gleis aus Mitteln des Landes Hessen im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV)
8.7 getragen wird. Der Finanzierungsanteil des Bundes wurde mit einem Kostenteilungsschlüssel ermittelt.
Die verkehrlichen und betrieblichen Ziele gemäß der VAst und BAst der DB Netz AG werden mit allen sechs
Vorplanungsvarianten erreicht (Bericht DB Netz AG, Punkt 2.2 und 2.4.1.1). Die wesentlichen Baumaßnahmen
können dem Bericht der DB Netz AG entnommen werden.

2.2 Lösung (Vorplanungsergebnis) 
2.2.1 Trassenvorschlag und Variantenbetrachtung
Die sechs untersuchten Vorplanungsvarianten unterscheiden sich im westlichen Bereich der Wallauer Spange
in der Lage der Trasse. Während eine Trasse südlich des Wiesbadener Astes der SFS KRM geführt wird (La-
gevariante 1), verläuft die andere Trasse in enger Bündelung mit der BAB 66 (Lagevariante 2). Die Varianten 
sind im Bericht der DB Netz AG dargestellt.
Im östlichen Teil der Wallauer Spange unterscheiden sich die Vorplanungsvarianten in der Höhen- lage der 
Trasse bei annähernd gleicher Lage. Für die Unterführungsvariante der BAB 3 und der SFS KRM ergeben sich 
höhere Kosten als bei einer Überführungsvariante unter anderem aufgrund der Trogbauwerke, die wegen des 
gespannten Grundwasserspiegels erforderlich sind sowie des bautechnisch auszuschließenden Setzungsrisikos
bei der Festen Fahrbahn der SFS KRM. 
Die Fahrzeit für die Relation Wiesbaden – Frankfurt Flughafen beträgt bei den untersuchten Vorplanungsvari-
anten laut DB Netz AG 14 Minuten (bisher 33 Minuten). Die Fahrzeitvorgabe aus dem BVWP 2030 für die 
genannte Relation von 15 Minuten wird somit erfüllt.
Vorzugsvariante ist die Vorplanungsvariante 1 (zweigleisige Lagevariante 1 einschließlich der Überführung der 
SFS KRM und der BAB 3). Die beiden Überführungsvarianten unterscheiden sich in der Bewertung und den 
Kosten (Gesamtkosten und Bundesanteil) nur gering. Die Unterführungsvarianten scheiden aufgrund der höhe-
ren Kosten und der bauzeitlichen Betriebsbeeinflussungen aus. 
Ausschlaggebend für die Wahl der Vorzugsvariante 1 sind die mit der Vorplanungsvariante 3 (zweigleisige
Lagevariante 2 einschließlich der Überführung der SFS KRM und der BAB 3) verbundenen Risiken. Die Vor-
planungsvariante 3 birgt das Risiko, dass es zu Undichtigkeiten des Wandersmanntunnels durch ein erforderli-
ches Kreuzungsbauwerk für den Wickerbach kommen könnte. Zusätzlich besteht durch die enge Bündelung mit 
der Autobahn bei der Vorplanungs- variante 3 das Risiko, dass die Planungen der Bahnstrecke an die Planungen 
zum Ausbau des Wiesbadener Autobahnkreuzes angepasst werden müssten und sich die Ausbauvorhaben Au-
tobahn/Schiene bauzeitlich gegenseitig behindern.

2.2.2 Umweltverträglichkeit und Konzepte zum Ausgleich 
Aufgrund nur geringer Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten stellen diese Faktoren kein relevantes
Kriterium für die Variantenentscheidung dar.

2.2.3 Kosten (Wirtschaftlichkeit) 
Die Gesamtwertprognose der Wallauer Spange beläuft sich nach Angaben der DB Netz AG auf 
175,6 Mio. Euro. 

Gesamtwirtschaftliche Bewertung 
Das Projekt Mittelrhein Zielnetz 1 erzielte im Bundesverkehrswegeplan 2030 ein Nutzen-Kosten-Verhältnis
von 2,2. Das Vorhaben wurde für diesen Bericht nicht erneut bewertet.
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Betriebswirtschaftliche Bewertung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
Für das Gesamtvorhaben wurde vor dem Hintergrund des in großen Teilen frühen Planungsstandes noch keine
Wirtschaftlichkeitsrechnung hinsichtlich der Erlöse durch Trassen-, Stations- und Strompreise und Produktivi-
tätseffekte errechnet. 

Finanzierung 
Das Projekt Wallauer Spange wird durch den Bund nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSWAG)
finanziert, da es sich um ein Projekt im vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans handelt. Zwischen den Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen und dem Land Hessen wurde vereinbart, dass die Mehrkosten für das zweite 
Gleis aus der Quote des Landes Hessen im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) 8.7
getragen werden soll. Die Kostenteilung wird für die Baufinanzierungsvereinbarung auf Grundlage der Ent-
wurfsplanung anlagenspezifisch ermittelt.
Die Deutsche Bahn beteiligt sich mit Eigenmitteln nach § 9 Absatz 1 der Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung
(BUV) an dem Anteil der Maßnahme, der durch das Bundesschienenwegeausbaugesetz finanziert wird. Die 
Kreuzungsmaßnahmen werden nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) finanziert. 

3. Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Variantenuntersuchung sowie deren Gegenüberstellungen und Lösungsfindung fanden unter der frühen 
Einbindung der Öffentlichkeit statt. Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung haben die im Bericht der 
DB Netz AG genannten Informationsveranstaltungen stattgefunden. Des Weiteren stellt die DB Netz AG um-
fangreiche Informationen zum Projekt im Internet zur Verfügung (https://www.rhein-main-rhein-
neckar.de/wallauer-spange.html).
Ein Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sind die Kernforderungen der Region, die über den geplan-
ten Ausbau hinausgehen. Diese werden von der DB Netz AG und dem Bund hinsichtlich ihrer Notwendigkeit
und Wirtschaftlichkeit beurteilt und nun dem Deutschen Bundestag vorgelegt. 

3.1 Anregungen/Forderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Bund finanziert die Wallauer Spange gemäß § 8 Absatz 1 BSWAG insbesondere unter Beachtung des haus-
haltsrechtlichen Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die im Bericht der DB Netz AG aufge-
listeten Kernforderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung gehen über das Maß der Planung, die sich
nach dem Stand der Technik und gesetzlichen Vorschriften richtet, hinaus und erzeugen Mehrkosten.
Es handelt sich um folgende Kernforderung zum Lärmschutz

 Forderung nach Einhaltung der Immissionsgrenzwerte eines reinen Wohngebietes mittels einer Lärm-
schutzwand im Bereich Schlagmühle. Der geforderte Lärmschutz könnte durch die Errichtung einer
250 Meter langen, 0,76 Meter hohen Lärmschutzwand erreicht werden. Die zusätzlichen Kosten würden
ca. 0,3 Mio. Euro betragen.

 Forderung einer Lärmschutzwand im Bereich Sonnenhof trotz Einhaltung der Immissionsgrenzwerte für 
reine Wohngebiete. Aussagen zur Dimensionierung der Lärmschutzwand liegen nicht vor. Eine Kostener-
mittlung ist daher nicht möglich.

Die o. g. Kernforderungen zum Lärmschutz sind nicht im gesetzlichen Rahmen erfüllbar. 
Eine weitere Kernforderung ist die Einrichtung eines Haltepunktes an der Wallauer Spange. Die Vorzugsvari-
ante ermöglicht die Errichtung des Haltepunktes. Die Zuständigkeit für die Errichtung eines Haltepunktes liegt
jedoch beim Verkehrsverbund RMV.
Darüber hinaus bestehen weitere Forderungen, die nicht dem Zuständigkeitsbereich des Bundes im Rahmen des 
Bedarfsplanvorhabens zugeordnet werden können.
Weitere Details zu den Forderungen können dem Bericht der DB Netz AG entnommen werden. 

4. Fazit und Empfehlung
Der Neubau der Wallauer Spange dient der Bewältigung der stark wachsenden Schienenverkehre der Relation
Wiesbaden Hbf – Frankfurt Flughafen. Aus den sechs untersuchten Varianten wurde die Vorplanungsvariante 1
gewählt. Sie ist die wirtschaftlichste Variante und wird vom EBA empfohlen. Mit der Vorzugsvariante werden

https://www.rhein-main-rhein
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alle Projektziele erreicht. Das EBA geht davon aus, dass mit der Wahl der Vorzugsvariante dem geforderten
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprochen wird. 
Die Region erhebt bezogen auf den Lärmschutz zusätzliche Forderungen zur Vorzugsvariante, die über gesetz-
liche Regelungen hinausgehen und folglich in der Planung nicht berücksichtigt wurden.
Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und gesetzlicher Aspekte können die zusätzlichen Forderungen der 
Region aus Sicht des Bundes nicht zur Umsetzung empfohlen werden und nicht im Rahmen des Bedarfsplan-
vorhabens finanziert werden. Der Bund empfiehlt daher die Bestätigung der beschriebenen Vorzugsvariante der
DB Netz AG als Grundlage für die weiteren Planungen.
Sollte es zur Realisierung der Kernforderungen kommen, würde dies zu Mehrkosten und zu einer Verringerung 
des Nutzen-Kosten-Faktors führen.
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5. Anlagen 

DB Netz AG: Einzelvorstellung NBS Wallauer Spange vom 03.12.2019 

Eisenbahn-Bundesamt: Prüfbericht Empfehlung parlamentarische Befassung zum Korridor Mittelrhein
Zielnetz I: Wallauer Spange vom 19.12.2019 auf Basis der 

Einzelvorstellung der DB Netz AG vom 03.12.2019
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Abbildung 11: Bereich ohne Wallauer Spange unterhalb BAB 66 Blick in Richtung Schlagmühle

Abbildung 12: Bereich mit Wallauer Spange unterhalb BAB 66, Blick in Richtung Schlagmühle

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/18610 
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Abbildung 13: Bereich ohne Wallauer Spange oberhalb BAB 3, Blick in Richtung Massenheim

Abbildung 14: Bereich mit Wallauer Spange oberhalb BAB 3, Blick in Richtung Massenheim
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Abbildung 15: Bereich ohne Wallauer Spange, südlicher Bereich der SFS K/RM, Blick in Richtung Köln

Abbildung 16: Bereich mit Wallauer Spange, südlicher Bereich der SFS K/RM, Blick in Richtung Köln
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3 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG
3.1 § 25 Abs. 3 VwVfG (Auszug) 
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von
Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG) vom 31. Mai 2013 wurde die frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung im § 25 VwVfG verankert. Parallel wurde vom BMVI das Handbuch für gute Bürger-
beteiligung veröffentlicht. 
„Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits vor Stellung eines Antrags stattfin-
den. Der betroffenen Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung gegeben
werden. Das Ergebnis der vor Antragstellung durchgeführten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
soll der betroffenen Öffentlichkeit und der Behörde spätestens mit der Antragstellung, im Übri-
gen unverzüglich mitgeteilt werden“.

3.2 Überblick der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Im Projekt NBS Wallauer Spange geht die Deutsche Bahn AG in Sachen Bürgerbeteiligung 
neue Wege. Die Öffentlichkeit wird von Anfang an in die Planung einbezogen und kontinuier-
lich über den Projektfortschritt informiert. Der Austausch mit den Menschen vor Ort ist der
Deutschen Bahn AG wichtig. Hierzu zählen insbesondere die offenen Veranstaltungen. Mit
den verschiedenen Formaten soll sichergestellt werden, dass jeder Interessierte sich einbrin-
gen kann unabhängig davon, wieviel Zeit ihm zur Verfügung steht, ob ihm einzelne Pla-
nungsthemen wichtig sind oder er den gesamten Prozess langfristig begleiten möchte. Anre-
gungen werden geprüft und bewertet. 

Im Rahmen der Lph 1und 2 wurden folgende Öffentlichkeitsbeteiligungen durchgeführt:

. 07.05.2018 und 07.06.2019 Infoveranstaltung für das Land Hessen, Kreis und Kom-
munen in Hofheim 

. 14.05.-06.06.2018 sowie 13.06-13.07.2019 persönliche Gespräche mit den Anwohnern 
und Grundstückbesitzern („Hausbesuche“)

. 14./18./19.06.2018 Infomobil der Deutschen Bahn AG in Wiesbaden-Delkenheim (mit
Bürgerinformationsveranstaltung), in Massenheim und Wallau

. 25.-27.06. 2019 Infomobil der Deutschen Bahn AG in Wallau (mit Bürgerinformations-
veranstaltung), in Wiesbaden-Delkenheim sowie Massenheim

. Anschreiben der Deutschen Bahn AG an alle persönlich betroffenen Grundstücksei-
gentümer mit einem bilateralen Gesprächsangebot 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes ist transparent über das Internet unter
https://www.wallauer-spange.de mit allen Dokumenten, Präsentationen einsehbar.

Drucksache 19/18610 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
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3.3 Überblick gesetzlicher Grundlagen
Bei der Betrachtung der diskutierten Anregungen und Forderungen ist zwischen solchen, die
auf gesetzlichen Grundlagen beruhen, und solchen, die darüber hinausgehen zu unterschei-
den. Die gesetzlichen Grundlagen sind folgend stichpunktartig erwähnt:

Bundesfinanzierung: 
Gesetzliche Grundlage: BSWAG in Verbindung mit §§ 7, 23, 44 BHO
Finanzierungsregime: BUV 

Gesetzlicher Schutzanspruch für Schienenverkehrslärm
. § 41 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
. 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
. EBA-Umweltleitfaden, Teil VI Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr 

Gesetzlicher Schutzanspruch zur Erschütterungswirkung 
. Keine gesetzlichen Rahmenbedingungen
. DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, Teil 2 „Einwirkung auf Menschen in Ge-

bäuden“
Gesetzliche Grundlagen zum barrierefreien Ausbau 

. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstel-
lungsgesetz BGG) § 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und 
Verkehr 

. Personenbeförderungsgesetz (PBefG) § 8 Abs. 3 
Gesetzliche Grundlagen zu EKrG-Maßnahmen

. Gesetz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz)

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/18610 
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3.4 Kernforderungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

3.4.1 Kernforderung 1: Lärmschutz

Forderung nach aktivem Schallschutz, hier Schallschutzwand im Bereich Schlagmühle 

Abbildung 17: Abstand Lagevariante 1 zur Schlagmühle

Es besteht die Forderung nach Einhaltung der Immissionsgrenzwerte eines reinen Wohnge-
biets mittels einer aktiven Schallschutzmaßnahme. 

Um dieser Forderung nachzukommen, wurden anstelle der im Schallgutachten angesetzten
Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete, die Immissionsgrenzwerte für reine Wohngebiete in
Höhe von 59 dB(A) tags/ 49 dB(A) nachts angenommen. Bei fünf der untersuchten Immissi-
onspunkte an Gebäuden der Schlagmühle ergeben sich Beurteilungspegel, die geringfügig die
Immissionsgrenzwerte für reine Wohngebiete im Nachtzeitraum überschreiten. Zur Erfüllung
der vorgenannten Forderung ist die Erstellung einer 250 m langen, 0,76 m hohen Schall-
schutzwand notwendig. Hierbei würden zusätzlich reale Kosten von ca. 301.000 Euro anfallen.

Die Forderung ist im gesetzlichen Rahmen nicht erfüllbar, da bei Zugrundelegung der gesetz-
lichen Regelungen keine Ansprüche auf aktive Schallschutzmaßnahmen bestehen.

88 m
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Forderung nach aktivem Schallschutz, hier Schallschutzwand im Bereich Sonnenhof 

Abbildung 18: Abstand Lagevariante 1 zum Sonnenhof

Es besteht die Forderung nach aktivem Schallschutz, obwohl in diesem Bereich sowohl die
Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete als auch für reine Wohngebiete nicht erreicht werden. 
Die Anwohner haben keine Aussage zur Dimensionierung der geforderten Schallschutzwand 
formuliert.
Die Forderung ist im gesetzlichen Rahmen nicht erfüllbar, da bei Zugrundelegung der gesetz-
lichen Regelungen keine Ansprüche auf Schallschutzmaßnahmen bestehen.
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3.4.2 Zusammenfassung der Kernforderungen

K
F  

KF-
UNr
:  

Kernforderung Kosten 
Vorzugsvari-

ante [€]

Alternativkos-
ten 

unter Berück-
sichtigung der 

KF 
[€]

GWU + Zu-
schlag*

KF in der
Vorzugsvari-
ante berück-

sichtigt

ja/nein 

Bemerkungen

K
F 
1 

Lärmschutz

KF
1.1

Bereich 
Schlagmühle
Forderung nach
Einhaltung der 
Grenzwerte
eines reinen 
Wohngebietes
mittels Schall-
schutzwand:

250 m langen 
und 0,76 m
hohe Schall-
schutzwand

0 301.000+
66.000*

367.000

nein 1.205 €/m nach
Kostenkennwertka-
talog (Stand 2016)

KF
1.2

Bereich 
Sonnenhof
Forderung nach
Schallschutz-
wand

0 Keine Angabe nein Forderung nach
aktivem Schall-
schutz, Schall-
schutzwand nicht 
näher spezifiziert.

Tabelle 1: Kernforderung 

*GWP-Zuschlag von 22 % (GWP = Gesamtwertprognose, umfasst die mit Abschluss der Vor-
planung geschätzten realen Basiskosten (Bau- und Planungskosten) zuzüglich eines mit Hilfe
des Risikokennwertekatalogs im Rahmen eines GWP-Workshops zum Abschluss der Lph. 2 
ermittelten pauschalen Risikozuschlags.
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3.4.3  Zusammenfassung nicht berücksichtigter Forderungen 

Die nachfolgenden, im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingereichten Forderungen stel-
len keine übergesetzlichen Forderungen gemäß BUV-Prozess dar, sondern  

. liegen entweder in anderen Zuständigkeiten,  

. werden üblicherweise im Planrechtsverfahren behandelt oder

. sind Forderungen nach Umsetzung von Varianten, die im Variantenvergleich ausge-
schieden sind. 

Kernforderung Kosten Grund der Nichtberück-
sichtigung

Haltepunkt Separates Projekt

1 Zusätzlicher Haltepunkt Hierbei handelt es sich um 
ein separates Projekt, dass 
nicht mit BSWSAG Mitteln
finanziert werden kann. Die 
Zuständigkeit zur Verbes-
serung des Nahverkehrs
müsste vom RMV aufge-
griffen werden. 
Die Option, einen Halte-
punkt zu errichten, wird 
planerisch durch die DB
Netz AG nicht ausge-
schlossen.

2 Park & Ride-Parkplatz, Verlust von 
Ackerland vermeiden

DB Netz AG ist nicht Bau-
lastträger (Zuständigkeit
Kommunen) 

3 Park & Ride-Parkplatz, Anbindung
von Fahrradverkehr fördern (Rad-
wege)

DB Netz AG ist nicht Bau-
lastträger (Zuständigkeit 
Hessenmobil)

4 Maßnahmen zur Verringerung des
Verkehrsaufkommens auf der 
L 3017 beim Bau des Haltepunktes 

DB Netz AG ist nicht Bau-
lastträger (Zuständigkeit 
Kommunen) 

Wallauer Spange

1 Lagevariante 2 Im Rahmen der Varianten-
auswahl ausgeschieden 
(vgl. Kap. 2.4). 

2 Unterfahrung der BAB 3 und SFS
Köln-Rhein-Main, da das Land-
schaftsbild dadurch nicht beein-
trächtigt wird

Im Rahmen der Varianten-
auswahl ausgeschieden 
(vgl. Kap. 2.4)
Es besteht kein Anspruch 
auf Optimierung des Land-
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schaftsbildes. 

3 Engere Bündelung mit der BAB 66 Wird im Rahmen der Ent-
wurfsplanung entschieden, 
nach Entscheidung bzgl.
der Vorzugsvariante zum 
Ausbau Autobahnkreuz
Wiesbaden.

4 Hofnahes Ersatzland für Verlust 
von Ackerflächen

DB Netz AG wird die Be-
troffenen bei der Beschaf-
fung von Ersatz land unter-
stützen.

5 Ausgleichsmaßnahme in der Regi-
on

Wird im LBP* festgelegt 

6 Bestandsaufnahme von Gebäuden 
und Wasserzulauf zu Mühle 

Beweissicherungsverfahren
vor Baubeginn

7 Renaturierung durch Überbauung
des Wickerbachs erforderlich

Wird im LBP* festgelegt.

8 Belastung durch Bauarbeiten ge-
ring halten

Wird im Abwägungspro-
zess im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens
berücksichtigt.

9 Veröffentlichung und Aktualisie-
rung des Lärmgutachtens

Informationen wurden an
die Betroffenen verteilt.
Gutachten ist auf aktuellem 
Stand.

10 Begrünung des geplanten Bahn-
damm

Wird im LBP* festgelegt.

11 Verzicht auf Glyphosateinsatz Das Verbot über den Ein-
satz von Glyphosat wird für
2024 erwartet, so dass mit 
Inbetriebnahme der Wal-
lauer Spange ab 2026 kein 
Einsatz von Glyphosat zu
erwarten ist.

12 Frischluftzufuhr gewährleisten Wird im LBP* festgelegt 

13 Wasserrechte beachten Werden in der weiteren 
Planung beachtet.

Tabelle 2: nicht berücksichtigte Forderungen 

*LBP = Landschaftspflegerischer Begleitplan im Rahmen der Planfeststellung
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1. Anlass

Mit E-Mail vom 16.12.2019 übersendete die DB Netz AG dem BMVI und dem Eisenbahn-

Bundesamt (EBA) den Bericht „Einzelvorstellung NBS Wallauer Spange“. Das EBA hat diesen 

Bericht geprüft und die Ergebnisse nachfolgend dargestellt. Daraus wird eine Empfehlung des

EBA an das BMVI zur Parlamentarischen Befassung abgeleitet.

Auf Basis der Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung (BUV), die am 01.01.2018 in Kraft getreten ist,

erfolgt für Bedarfsplanvorhaben mit dem Abschluss der Grundlagenermittlung und Vorplanung 

(Leistungsphasen 1 und 2) eine Befassung im Deutschen Bundestag. Inhalt des Berichts der 

DB Netz AG zur Parlamentarischen Befassung ist die Unterrichtung über die technische, rechtliche 

und finanzielle Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit sowie über die Ergebnisse der frühen Bürger-

beteiligung.

Die Wallauer Spange wird im Bedarfsplan für die Bundesschienenwege im Abschnitt 2 „Neue 

Vorhaben“ im Unterabschnitt 1 „Vordringlicher Bedarf“ unter lfd. Nr. 4 als Teil des Vorhabens

„Korridor Mittelrhein: Zielnetz I“ (Projektnummer: 2-004-V03) aufgeführt.

Zentrale

Prüfbericht

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de

Datum: 19.12.2019

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)

43.20-44F21B0090/001-4001#006

Betreff: Bundesschienenwegeausbaugesetz
Bedarfsplan für die Bundesschienenwege
Korridor Mittelrhein - Zielnetz I: Wallauer Spange
Prüfbericht zur Empfehlung an das BMVI zur Parlamentarischen Befassung auf
Grundlage von § 5 Abs. 1 Bedarfsplanumsetzungsvereinbaru

Bezug: Bericht der DB Netz AG vom 03.12.2019
Anlagen: 0
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Die Wallauer Spange beinhaltet eine etwa 4 km lange elektrifizierte Verbindungsspange zwischen

dem Wiesbadener und dem Frankfurter Ast der Schnellfahrstrecke Köln Rhein/Main (SFS KRM)

mit einer niveaufreien Einfädelung in den Frankfurter und einer niveaugleichen Einfädelung in den 

Wiesbadener Ast. Momentan gibt es eine direkte Verbindung zwischen Wiesbaden Hbf und 

Frankfurt (M) Flughafen Fernbahnhof über Mainz-Kastel / Mainz-Bischofsheim. Mit der Wallauer 

Spange besteht die Möglichkeit, Wiesbaden schneller mit dem Frankfurter Flughafen und dem

überregionalen Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) zu verbinden und eine schnelle Direkt-

verbindung der beiden Städte untereinander zu schaffen. Weitere Details zur Lage der Wallauer 

Spange können dem Bericht der DB Netz AG entnommen werden.

Es handelt sich hier um ein in die BUV migriertes Projekt, da mit den Planungen vor Inkrafttreten der

BUV begonnen wurde. Referenzdokument für den Einstieg in die Planungsbegleitung des EBA ist

die Vorplanung. Es fanden zudem seit 2016 mehrere planungsbegleitende Projektbesprechungen

zwischen der DB Netz AG und BMVI / EBA statt.

Die Vorplanung ist abgeschlossen. Die nachfolgende Empfehlung beruht auf dem Bericht der

DB Netz AG und den planungsbegleitenden Projektbesprechungen.

2. Prüfung des Vorhabens

2.1 Verkehrliche und Betriebliche Aufgabenstellung

Die verkehrliche Aufgabenstellung (VAst) der Wallauer Spange liegt dem EBA nicht vor. Die

betriebliche Aufgabenstellung (BAst) wurde der Vorplanung beigefügt. Aufgrund der teilweise 

fehlenden Planungsbegleitung (migriertes Projekt) und des zwischen BMVI, DB und EBA

vereinbarten Einstiegs in die Planungsbegleitung auf Grundlage der Vorplanung nahm das EBA 

keine Prüfung der VAst und BAst vor.

Die Wallauer Spane verfolgt folgende verkehrliche und betriebliche Ziele:

Die Wallauer Spange ist die erste der drei Baustufen der Neubaustrecke Rhein/Main–Rhein/Neckar

(auch als NBS Frankfurt Mannheim bezeichnet). Gemeinsam mit dem Bau der NBS Rhein-Main/

Rhein-Neckar wird die Voraussetzung für die neuen Regionalexpresslinien (Hessenexpress) von 

Wiesbaden nach Darmstadt und Frankfurt Hbf / Hanau Kinzigtal geschaffen. Zusätzlich wird die 

Voraussetzung für Mehrverkehre beim SPFV geschaffen. Die Strecke wird ausschließlich für den 

Personenverkehr errichtet.

Im Ergebnis einer eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung hat die DB Netz AG festge-

stellt, dass sich lediglich mit einer zweigleisigen Wallauer Spange eine konfliktfreie Trasse für die 
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Züge des Hessenexpresses im Halbstundentakt konstruieren lässt. Mit Bundesmitteln des 

Bedarfsplans wird die eingleisige Variante finanziert. Das zweite Gleis wird aus Mitteln finanziert,

die dem Land Hessen im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) Anlage

8.7 zur Verfügung stehen. Die Finanzierungsanteile werden mit einem Kostenteilungsschlüssel 

ermittelt.

Ergebnis der Prüfungen der DB Netz AG ist, dass mit allen sechs Vorplanungsvarianten die

verkehrlichen und betrieblichen Ziele erreicht werden (Bericht Punkt 2.2 und 2.4.1.1).

Die wesentlichen Baumaßnahmen können dem Bericht der DB Netz AG entnommen werden.

2.2 Variantenbetrachtung

Neben den im Bericht der DB Netz AG dargestellten sechs zweigleisigen Vorplanungsvarianten

hat die Vorhabenträgerin auch eingleisige Varianten geplant, jedoch nicht weiter untersucht, da

das Land Hessen eine durchgängige Zweigleisigkeit forderte und die Finanzierung des

Differenzbetrages aus LuFV-Mitteln zugesagt hat.

Die sechs untersuchten Vorplanungsvarianten unterscheiden sich im westlichen Bereich der

Wallauer Spange in der Lage der Trasse. Während eine Trasse südlich des Wiesbadener Astes 

der SFS KRM geführt wird (Lagevariante 1), verläuft die andere Trasse in enger Bündelung mit der 

BAB 66 (Lagevariante 2) (siehe die Darstellung der Varianten im Bericht der DB Netz AG).

Im östlichen Teil der Wallauer Spange unterscheiden sich die Vorplanungsvarianten in der Höhen-

lage der Trasse bei annähernd gleicher Lage. Aufgrund der Grundwassersituation (gespannter

Grundwasserspiegel; daher sind Trogbauwerke erforderlich) und notwendiger Umfahrungs-

möglichkeit während der Unterquerung der SFS KRM (Setzungsrisiko) ergeben sich höhere 

Kosten für die Unterführungsvariante der BAB 3 und der SFS KRM als bei Überführungsvarianten.

Die Fahrzeit für die Relation Wiesbaden Frankfurt (M) Flughafen beträgt bei den untersuchten 

Vorplanungsvarianten lt. DB Netz AG 14 Minuten (bisher 33 Minuten). Die Fahrzeitvorgabe aus

dem BVWP 2030 für die genannte Relation von 15 Minuten wird somit erfüllt.

Vorzugsvariante ist die Vorplanungsvariante 1 (zweigleisige Lagevariante 1 einschließlich der

Überführung der SFS KRM und der BAB 3). Die beiden Varianten, die eine Führung der Wallauer

Spange über die BAB 3 und die SFS KRM vorsehen, unterscheiden sich in der Bewertung und den 

Kosten (Gesamtkosten und Bundesanteil) nur gering. Unterführungsvarianten scheiden aufgrund 

der Kosten und bauzeitlichen Betriebsbeeinflussungen aus.
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Ausschlaggebend für die Wahl der Vorzugsvariante sind die mit der Vorplanungsvariante 3 (zwei-

gleisige Lagevariante 2 einschließlich der Überführung der SFS KRM und der BAB 3) verbundenen

Risiken. Vorplanungsvariante 3 birgt das Risiko, dass es zu Undichtigkeiten des Wanders-

manntunnels durch ein erforderliches Kreuzungsbauwerk für den Wickerbach kommt. Zusätzlich 

besteht durch die enge Bündelung mit der Autobahn bei der Vorplanungsvariante 3 das Risiko, 

dass die Planungen der Bahnstrecke an die Planungen zum Ausbau des Wiesbadener Autobahn-

kreuzes angepasst werden müssen und bauzeitlich mit gegenseitigen Behinderungen zu rechnen

ist.

2.3 Umweltverträglichkeit

Die DB Netz AG geht in ihrem Bericht auf Aspekte der Umweltverträglichkeit ein. Aufgrund nur 

geringer Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten stellen diese Faktoren kein relevantes 

Kriterium für die Variantenentscheidung dar. In den nachfolgenden Leistungsphasen 3 (Entwurfs-

planung) und 4 (Genehmigungsplanung) sind die Planungen weiter zu detaillieren.

2.4 Finanzielle Aspekte

2.4.1 Kosten

Die Gesamtwertprognose der Wallauer Spange beläuft sich nach Angaben der DB Netz AG auf

175,6 Mio. Euro. 

2.4.2 Wirtschaftlichkeit

Aus zuwendungsrechtlicher Sicht ist festzustellen, dass es sich bei der Vorzugsvariante unter

Berücksichtigung der o. g. Risiken nach Einschätzung des EBA um die wirtschaftlichste Variante 

handelt.

Die Vorplanungsvariante 1 wird somit sowohl aus Sicht der DB Netz AG als auch aus Sicht des

EBA in wirtschaftlicher und verkehrlicher Hinsicht als Vorzugsvariante angesehen.

2.4.3 Finanzierung
Das Projekt Wallauer Spange wird durch den Bund nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz

(BSWAG) finanziert, da es sich um ein Projekt im vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans Schiene 

handelt. Die Deutsche Bahn beteiligt sich am Projekt mit Eigenmitteln nach § 9 Abs. 1 BUV und

ermittelt eine vorhabenbezogene Tragfähigkeitsquote nach § 9 Abs. 2 BUV.

Die Kreuzungsmaßnahmen werden nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) finanziert.

Seite 4 von 6

Drucksache 19/18610 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

     

      

  

       

    

       

    

        

  

       

    

 

       

 

     

       

    

 

    

        

       

   

  

 

– 36 –



Der Abschluss der Baufinanzierungsvereinbarung ist im Jahr 2021 (ggf. auch später) geplant.

3. Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Variantenuntersuchung sowie deren Gegenüberstellungen und Lösungsfindung fanden unter 

der frühen Einbindung der Öffentlichkeit statt. Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 

haben die im Bericht der DB Netz AG genannten Informationsveranstaltungen stattgefunden. Des

Weiteren stellt die DB Netz AG umfangreiche Informationen zum Projekt im Internet zur Verfügung 

(https://www.rhein-main-rhein-neckar.de/wallauer-spange.html).

Das Ziel der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Transparenz der Projektplanung sowie die 

Beteiligung und Mitwirkung der betroffenen Personengruppen und Verbände am Planungsprozess,

was eine hohe Akzeptanz des Projekts bewirken soll.

Ein Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sind Kernforderungen der Region, die über den

geplanten Ausbau hinausgehen. Diese werden von der DB Netz AG und dem Bund hinsichtlich ihrer

Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit beurteilt und anschließend dem Deutschen Bundestag

vorgelegt.

4. Prüfung der Kernforderungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

Der Bund finanziert die Wallauer Spange gemäß § 8 Abs. 1 BSWAG insbesondere unter 

Beachtung des haushaltsrechtlichen Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die im 

Bericht der DB Netz AG aufgelisteten Kernforderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung

gehen über das Maß der Planung, die sich nach dem Stand der Technik und gesetzlichen 

Vorschriften richtet, hinaus und erzeugen Mehrkosten.

Es handelt sich um folgende Forderungen:

. Kernforderung: Lärmschutz

_ Forderung nach Einhaltung der Immissionsgrenzwerte eines reinen Wohngebietes mittels

einer Lärmschutzwand im Bereich Schlagmühle. Der geforderte Lärmschutz könnte durch

die Errichtung einer 250 m langen, 0,76 m hohen Lärmschutzwand erreicht werden. Die

zusätzlichen Kosten würden ca. 0,3 Mio. Euro betragen.

_ Forderung einer Lärmschutzwand im Bereich Sonnenhof trotz Einhaltung der Immissions-

grenzwerte für reine Wohngebiete. Aussagen zur Dimensionierung der Lärmschutzwand 

liegen nicht vor. Eine Kostenermittlung ist daher nicht möglich.
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Die o.g. Kernforderungen zum Lärmschutz sind nicht im gesetzlichen Rahmen erfüllbar. Darüber

hinaus bestehen weitere Forderungen, die entweder nicht dem Zuständigkeitsbereich des Bundes

im Rahmen des Bedarfsplanvorhabens zugeordnet werden können, nach der Realisierung von im 

Rahmen der Variantenauswahl ausgeschiedener Varianten oder die im Rahmen des Planungs-

prozesses regulär berücksichtigt werden.

Hervorzuheben ist der auf kommunaler Ebene geforderte Haltepunkt an der Wallauer Spange. Die 

Vorzugsvariante ermöglicht die Errichtung des Haltepunktes. Die Zuständigkeit für den Haltepunkt

liegt beim Rhein-Main-Verkehrsverbund.

Weitere Details zu diesen Forderungen können dem Bericht der DB Netz AG entnommen werden.

5. Zusammenfassung und Empfehlung

Der Neubau der Wallauer Spange dient der Bewältigung der stark wachsenden Schienenverkehre 

der Relation Wiesbaden Hbf Frankfurt (M) Flughafen. Aus den 6 untersuchten Varianten wurde 

die Vorplanungsvariante 1 gewählt, die auch die wirtschaftlichste Variante ist und empfohlen 

werden kann.

Mit der Vorzugsvariante werden alle Projektziele erreicht. Das EBA geht davon aus, dass mit der

Wahl der Vorzugsvariante dem geforderten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

entsprochen wird.

Die Region erhebt zusätzliche Forderungen zur Vorzugsvariante, die über gesetzliche Regelungen 

hinausgehen und folglich in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Die Forderungen betreffen 

den Lärmschutz.

Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und gesetzlicher Aspekte können die zusätzlichen 

Forderungen der Region aus Sicht des EBA nicht zur Umsetzung empfohlen werden und nicht im 

Rahmen des Bedarfsplanvorhabens finanziert werden. Das EBA empfiehlt daher die Bestätigung

der beschriebenen Vorzugsvariante der DB Netz AG als Grundlage für die weiteren Planungen.

Sollte es zur Realisierung der Kernforderungen kommen, würde dies zu Mehrkosten und zu einer 

Verringerung des Nutzen-Kosten-Faktors führen.
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